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17.6 Versicherungspramien AHV-Beitrage

Die vom Betriebsinhaber bezahlten Pramien flr die Berufs- und allenfalls Nichtberufsunfallversicherung
der Angestellten sind als Geschéaftsaufwand abziehbar. Ebenso abzugsfahiger Geschaftsaufwand sind die
Pramien des Betriebsinhabers fiir seine persoénliche Kranken- und Unfalltaggeld-Versicherung. Dies
allerdings nur insoweit, als die Versicherungen angemessen sind, d.h. insoweit sie dazu dienen, ein
angemessenes Ersatzeinkommen sowie den Fortbestand des Betriebes sicherzustellen. Ebenfalls
abgezogen werden kénnen die Pramien der Kranken- und Unfalltaggeld-Versicherung des mitarbeitenden
Ehepartners, sofern ein Lohneinkommen mit der AHV abgerechnet wird.

Die Pramien fur die Krankenkassen, Krankenpflegeversicherungen, Erwerbsunfahigkeitsversicherungen
sowie Lebensversicherungen dagegen sind dem Privatbereich zuzuordnen und lediglich im Rahmen des
pauschalen Versicherungspramienabzuges abzugsfahig. Pramien fur Todesfallrisikoversicherungen
hingegen, welche der Sicherung von Geschéftskrediten dienen, kdnnen jedoch als Geschaftsaufwand
abgezogen werden.

Verbuchte Riickstellungen fiir personliche und effektiv geschuldete AHV-Beitrage des Betriebsinhabers
werden - soweit sie nicht Gberhéht sind - steuerlich zugelassen.

Fir das eigene Personal geleistete Beitrage an berufliche Vorsorgeeinrichtungen sind als ge-
schaftsmassig begrindeter Aufwand vollumfanglich abzugsfahig. Der Betriebsinhaber selbst kann sich im
Rahmen der beruflichen Vorsorge bei der Vorsorgeeinrichtung seines Personals, seines Berufsverbandes
oder der Auffangeinrichtung versichern. Die ordentlichen Beitrdge sind dabei je halftig in einen so
genannten «Arbeitgeber-» und in einen «Arbeitnehmeranteil» aufzuteilen. Der Arbeitgeberanteil darf dem
Geschéaftsaufwand belastet werden, der Arbeitnehmeranteil gilt als privat und begriindet somit keinen
geschaftsmassigen Aufwand. Hingegen kann dieser Arbeitnehmeranteil in der Steuererklarung unter der
Position «Beitrage an die 2. Saule» zum Abzug gebracht werden. Einkaufsbeitréage in die berufliche
Vorsorge stellen keinen geschaftsmassig begriindeten Aufwand dar, da sie als Lebenshaltungskosten zu
qualifizieren sind. Wie die ordentlichen Arbeitnehmeranteile kénnen die Einkaufsbeitrége unter der
Position «Beitrage an die 2. Sdule» abgezogen werden. Die entsprechenden Bescheinigungen der
Vorsorgeeinrichtungen sind der Steuererklarung zwingend beizulegen.

Beitrage an die gebundene Selbstvorsorge (Saule 3a) durfen der Erfolgsrechnung nicht belastet werden,
kénnen aber in der Steuererklarung unter der Position «Beitrdge gebundene Vorsorge gemass
Bescheinigungen» geltend gemacht werden. Die Anerkennung setzt die Vorlage der entsprechenden
Bescheinigungen voraus.

Steuerbuch
Druckdatum: 25. Juni 2026 3



	Versicherungsprämien AHV-Beiträge

